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Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die 
Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-58.1-1492 vom 14. Mai 2010. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
ergänzt. 
 
Es wird folgender neuer Abschnitt 1.2.4 eingefügt: 
 
1.2.4 Auf Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen, insbesondere Registrierungs- und Zulas-

sungspflichten z. B. nach dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 98/8/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Bio-
zid-Produkten (Biozidgesetz) wird hingewiesen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung ersetzt die Erfüllung solcher Anforderungen nicht. 
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